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Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

VERNEHMLASSUNG: ÄNDERUNG DES GEWALTENTRENNUNGS-
GESETZES UND AUFHEBUNG DES GEWALTENTRENNUNGS-
DEKRETS
Die Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft unterbrei-
tete die Änderung des Gewaltentrennungsgesetzes und die Auf-
hebung des Gewaltentrennungsdekrets zur Vernehmlassung. 
Da die Gemeinden von den Änderungen der Rechtserlasse, welche 
insbesondere aufgrund veränderter Strukturen in der kantonalen 
Verwaltung aktualisiert wurden, nicht betroffen sind, verzichtet 
der Verband Basel-Landschaftlicher Gemeinden sowie der Ge-
meinderat auf eine entsprechende Stellungnahme. 

JUGENDKOMMISSION: RÜCKTRITT VON MARCO SCHÄLLMANN 
UND WAHL VON MANUELA SCHÄLLMANN
Wie Marco Schällmann mitteilte, tritt er per sofort aus der Jugend-
kommission aus. Er ist seit November 2018 als Vertreter der Kirch-
gemeinde Lausen Mitglied der Jugendkommission. Seine Nachfol-
ge tritt Manuela Schällmann an. 
Der Gemeinderat dankt Marco Schällmann herzlich für die enga-
gierte Arbeit im Dienste der Öffentlichkeit und freut sich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Manuela Schällmann.

Schalteröffnungszeiten  
der Gemeindeverwaltung 
Lausen
(Gemeindehaus,  
Grammontstrasse 1) 

Montag und Donnerstag
10.00–12.00/14.00–17.00 Uhr 

Dienstag 
07.30–12.00/14.00–17.00 Uhr

Mittwoch
10.00–12.00/14.00–18.00 Uhr

Freitag
10.00–12.00/14.00–16.00 Uhr

Für Besprechungen wird 
empfohlen, mit den 
 zuständigen Funktionären  
der Gemeindeverwaltung 
vorgängig telefonisch einen 
Termin zu verein baren 
(auch vor oder nach den 
Schalteröffnungszeiten 
 möglich). 

Sprechstunde des  
Gemeindepräsidenten: 
Peter Aerni, Winterhalde 7,
Freitag, 17.15 bis 18.30 Uhr. 
Anmeldung erwünscht über
Tel. P 061 922 09 92 



Lausner Anzeiger · Freitag, 27. Januar 2023 · 02/2023 2

Wochentag Datum Zeit Veranstalter Ort Anlass

Sonntag 05.02.2023 14.00 – 16.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Donnerstag 16.02.2023 17.30 – 19.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Sonntag 05.03.2023 14.00 – 16.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

* Weitere Infos unter www.lausen.ch - Anlässe.

Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 03 Februar, 12:00 Uhr

Der Lausner Anzeiger ist das offizielle Publikationsorgan der Gemeinde Lausen. Er erscheint noch bis Ende Juni 2023 
vierzehntäglich, jeden Freitag in den geraden Wochen. Ab Juli 2023 erscheint er jede 3. Woche. Verantwortlich für die 
Redaktion ist der Gemeindeverwalter. Politische Berichte und Leserbriefe werden im Lausner Anzeiger nicht publiziert.

Rabatte: Ortsvereine 50%, örtliche Geschäfte und Personen 20%. Rabattgewährungen nur bei  druckfertigen Vorlagen 
(sonst bei Inseraten ohne Rabatt Zuschlag von 20%). Für politische Inserate wird kein Rabatt gewährt. Die Inserat-
vorlagen sind direkt an Offsetdruck Grauwiller Partner AG, Rheinstrasse 84, 4410 Liestal, Telefon 0619020880, e-mail:  
info@grauwiller-ag.ch, zu senden oder zu mailen. 

BAUGESUCHE

Gisin Markus Fahrsilo, Parz. Nr. 860,
Galmshof 17c Galmshof 17c
4415 Lausen 

Agdas Can Anbau Balkon/Wintergarten/Windschutzverglasung,
Hüttenweg 5b Parz. Nr. 369, Hauptstrasse 15
5073 Gipf-Oberfrick 

Sunrise GmbH  Umplatzierung Elektrokasten, Parz. Nr. 2742,
Mobile Infrastructure Industriestrasse 17
Thurgauerstrasse 101B   
8152 Glattpark (Opfikon)

Die Auflagefrist entspricht der Publikation im Amtsblatt.
Baugesuchspläne, bei denen eine entsprechende Einverständniserklärung des verantwortlichen  
Projektverfassers vorliegt, können unter folgendem Link auch online eingesehen werden: 
https://bgauflage.bl.ch/2828

CHUMM, STIMM MIT!

Kantonale Vorlagen

•	 Landrats- und Regierungsratswahlen vom 12.02.2023
ABSTIMMUNGEN	  VOM	  13.	  FEBRUAR	  2022	  
	  

1. Eidgenössische	  Vorlagen	  

� Volksinitiative	  vom	  18.	  März	  2019	  «Ja	  zum	  Tier-‐	  und	  Menschenversuchsverbot	  –	  Ja	  zu	  Forschungswegen	  mit	  Impul-‐
sen	  für	  Sicherheit	  und	  Fortschritt»	  

� Volksinitiative	  vom	  12.	  September	  2019	  «Ja	  zum	  Schutz	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  vor	  Tabakwerbung	  (Kinder	  
und	  Jugendliche	  ohne	  Tabakwerbung)»	  	  	  

� Änderung	  vom	  18.	  Juni	  2021	  des	  Bundesgesetzes	  über	  die	  Stempelabgaben	  (StG)	  
� Bundesgesetz	  vom	  18.	  Juni	  2021	  über	  ein	  Massnahmenpaket	  zugunsten	  der	  Medien	  

2.	  	  Kantonale	  Vorlagen	  

� Formulierte	  Gesetzesinitiative	  «Klimaschutz»	  (LRV	  2020/286)	  
� Teilrevision	  der	  Verfassung	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft	  betreffend	  Volksinitiativen	  (LRV	  2021/172)	  

	  
3.	   Stimmberechtigung:	  

	   Alle	   Schweizer/innen	  mit	   dem	   zurückgelegten	  18.	  Altersjahr,	  welche	   im	   Stimmregister	   der	  Gemeinde	   eingetragen	  
sind.	  

	   Wir	  machen	  Sie	  an	  dieser	  Stelle	  aufmerksam:	  "Wer	  während	  der	  letzten	  vier	  Wochen	  vor	  einem	  Urnengang	  den	  poli-‐
tischen	  Wohnsitz	   wechselt,	   erhält	   am	   neuen	  Wohnsitz	   das	   Stimmmaterial	   nur	   gegen	   den	   Nachweis,	   dass	   er	   das	  
Stimmrecht	  nicht	  bereits	  am	  bisherigen	  politischen	  Wohnsitz	  ausgeübt	  hat."	  

	  
4.	   Stimmunterlagen:	  

	   Wer	  bis	   am	  Dienstag,	  01.	   Februar	  2022,	  die	  Abstimmungsunterlagen	  nicht	  erhalten	  hat,	   kann	  diese	  bis	   spätestens	  
Montagabend,	  07.	  Februar	  2022,	  17.00	  Uhr,	  bei	  der	  Gemeindeverwaltung	  beziehen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
A.	   Vorzeitige	  briefliche	  Stimmabgabe	  per	  Post:	  

Der/die	  Stimmberechtigte	  sendet	  das	  verschlossene	  Stimmrechtscouvert	  frankiert	  per	  Post	  an	  die	  Gemeindeverwal-‐
tung.	  Dabei	  ist	  der	  Stimmrechtsausweis	  so	  in	  das	  Couvert	  einzulegen,	  dass	  die	  Adresse	  der	  Gemeindeverwaltung	  im	  
Adressfenster	  sichtbar	  ist.	  Die	  Aufgabe	  hat	  so	  frühzeitig	  zu	  erfolgen,	  dass	  die	  Postzustellung	  an	  die	  Gemeindeverwal-‐
tung	  bis	  spätestens	  am	  Samstag,	  12.	  Februar	  2022,	  17.00	  Uhr,	  möglich	  ist.	  Im	  Übrigen	  siehe	  Bestimmungen	  auf	  dem	  
Stimmrechtscouvert.	  	  

Sie	  erleichtern	  dem	  Wahlbüro	  die	  Arbeit,	  wenn	  Sie	  die	  zusammenhängenden	  Stimmzettel	  nicht	  voneinan-‐
der	  trennen. 	  
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VORTEILE IM JAHR 2023 DES SPORT- UND VOLKSBADS GITTERLI IN LIESTAL

Als Partnergemeinde des Sport- und Volksbades Gitterli stehen unserer Bevölkerung folgende Leis-
tungen im Jahr 2023 zu:

•	 Gratis-Gutscheine für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger. Diese erhalten Sie bei der Anmeldung 
am Schalter der Zentralen Dienste.

•	 10 % Rabatt auf Jahreskarten und Saisonabonnemente für alle Einwohnerinnen und Einwohner. 
Eine entsprechende Meldung müssen Sie bei der Kasse des Sport- und Volksbades Gitterli machen. 

•	 Eine «Woche der Partnergemeinden Lausen» pro Jahr mit 50 % Rabatt auf Einzeleintritte für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner, in der Woche vom 10. bis 16. Juni 2023.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Nutzung der Angebote. 

GEMEINDEVERSAMMLUNGS- UND ABSTIMMUNGSDATEN 2023

Das Terminprogramm der Gemeindeversammlungen für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat wie 
folgt festgelegt (Abstimmungsdaten gemäss Homepage des Kantons BL):

Einwohner- 
gemeinde-  
versammlungen: Abstimmungsdaten:
 
29. März 12. Feb.  Regierungsrats- und Landratswahlen
07. Juni 23. April  Allfällige Nachwahlen Regierungsrat
13. September 18. Juni  Eidg. und kant. Blankoabstimmungstermin
13. Dezember 22. Oktober National- und Ständeratswahlen
 26. November Eidg. und kant. Blankoabstimmungstermin
 
Wir bitten alle Stimmberechtigten, diese wichtigen Daten vorzumerken. Vereine und Institutionen 
sollten auf Anlässe an diesen Daten möglichst verzichten, um ihren Mitgliedern den Besuch der Ge-
meindeversammlungen zu ermöglichen.

Wir machen bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass nicht im Lausner Anzeiger publizierte

Unterlagen für Gemeindeversammlungen

(Reglemente, Budgets, Jahresrechnungen etc.) bei der Gemeindeverwaltung abonniert werden kön-
nen. Das Abonnement ist unentgeltlich. Wer diese Unterlagen für das Jahr 2023 wünscht, kann den 
nachstehenden Talon ausfüllen und der Gemeindeverwaltung einreichen.

Gemeindeverwaltung, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen

Anmeldung zum Bezuge der
Einwohnergemeindeversammlungs-Unterlagen 2023

Name: Vorname:

Adresse:

Datum: Unterschrift:
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STEUERERKLÄRUNG 2022

Der Versand der Steuererklärungen 2022 beginnt Ende Januar 2023. Steuerpflichtige Personen, die 
bis Ende Februar 2023 kein Steuerformular erhalten haben, sind verpflichtet, umgehend bei der 
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft in Liestal ein solches zu verlangen.

Abgabetermin für die ausgefüllte Steuererklärung ist der 31. März 2023. Allen Steuerpflichtigen 
wird automatisch eine stillschweigende Frist von 2 Monaten über die auf der Steuererklärung auf-
gedruckten Ersteinreichungsfrist hinaus gewährt. Eine weiter darüber hinausgehende Frist kann ein-
fach und bequem auf der Internetseite www.steuern.bl.ch/Fristerstreckung elektronisch beantragt 
werden.

Aus zeitlichen Gründen ist es den Mitarbeitenden des Gemeindesteueramtes nicht möglich, Steuer-
erklärungen auszufüllen. Für ältere Personen ab 60 Jahren bietet die Pro Senectute Baselland einen 
Steuererklärungsdienst an.

Tipps und Hinweise zur Steuererklärung

Scannen Sie die gleichen Belege ein, die Sie auch benötigen, um die Steuererklärung korrekt ausfül-
len zu können. Zum Beispiel:

- Zins- und Saldonachweise Ihrer Bank/Postkonti
- Nachweise für Vermögensverwaltungskosten
- Dividendenabrechnungen
- Lohnausweise / Rentenbescheinigungen / Taggeldabrechnung der ALV etc.
- Bei vermieteten Liegenschaften: Mietverträge
- Nachweise für erhaltene oder bezahlte Unterhaltsbeiträge
- Leistungsabrechnung der Krankenkasse (Achtung: massgebend ist das Datum der 
  Leistungsabrechnung und nicht das Behandlungsdatum). Nicht versicherte Kosten müssen    
  unaufgefordert nachgewiesen werden, da ansonsten der Abzug nicht gewährt werden kann.
- Berufstätige: Nachweis für bezahlte Mitgliederbeiträge an einen Berufsverband

Liegenschaftsunterhalt

Für Steuerpflichtige, welche den Abzug der effektiven Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten 
für ihre Liegenschaft geltend machen wollen, ist auf der Website der Kantonalen Steuerverwaltung 
das «Merkblatt zu Liegenschaftsunterhalt, Energiesparmassnahmen, Umwelt- und Lärmschutzmass-
nahmen, Denkmalpflege» hinterlegt, das als Informationsgrundlage und Ergänzung der Wegleitung 
zur Steuererklärung gedacht ist. Das Merkblatt ist zu finden unter www.steuern.bl.ch. 

Aus den Unterlagen muss ersichtlich sein, was genau an der Liegenschaft verändert wurde. Bei grös-
seren Umbauten oder Komplettsanierungen und vor allem bei Gartenumgestaltungen sind Fotos 
sehr hilfreich (vorher/nachher).

Bitte senden Sie uns nur Kopien der Originalrechnungen ein. Es werden keine Rechnungen unauf-
gefordert retourniert. Beachten Sie auch, dass nur Rechnungen, die im Jahr 2022 ausgestellt wurden, 
berücksichtigt werden können.

Abzug für selbstgetragene Krankheitskosten

Die selbstgetragenen Krankheitskosten können in Abzug gebracht werden. Abzugsberechtigt sind 
Aufwendungen für ärztlich verordnete medizinische Behandlungen oder ärztlich verschriebene Me-
dikamente, Zahnarztkosten und Kosten für Brillen/Kontaktlinsen abzüglich der Leistungen der Ver-
sicherungen, Krankenkassen etc. Verlangen Sie bei Ihrer Krankenkasse eine Jahresabrechnung. Sie 
erleichtern damit sich und uns die Arbeit.
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PROVISORISCHE GEMEINDESTEUERRECHNUNGEN 2023

Kürzlich wurden die provisorischen Gemeindesteuerrechnungen für das Jahr 2023 von der Gemein-
deverwaltung an alle Haushalte verschickt. Diese basieren in der Regel auf der letzten definitiven 
Veranlagung (in den meisten Fällen 2021). Bei veränderten Einkommensverhältnissen können Sie 
eine Vorauszahlung (Akonto-Zahlung) nach eigenem Ermessen in mutmasslicher Höhe des selbst 
berechneten Steuerbetrages leisten.

Die provisorischen Gemeindesteuerrechnungen sind gemäss Artikel 80 Absatz 2 des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Konkurs vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen gleichgestellt. Dies bedeu-
tet, dass die provisorischen Steuerforderungen ebenfalls gemahnt und betrieben werden können. 

Die Gemeindesteuern 2023 werden am 30. September 2023 fällig. Für Einzahlungen bis zum 30. April 
2023 gewährt die Gemeinde einen Skonto von 1 %. Der Jahreszins für eine Vorauszahlung von fünf 
Monaten (Fälligkeit 30. September 2023) beträgt somit immer noch hohe 2.4 %. Es lohnt sich also für 
Sie, die Gemeindesteuern 2023 bis Ende April zu bezahlen. 

Der Verzugszins für das Jahr 2023 beträgt unverändert 5 %. Verzugszinsen werden jedoch nur erho-
ben, wenn vorgängig eine Rechnung in der entsprechenden Höhe gestellt wurde. 

 Bis spätestens 30. April mit einem Skontoabzug von 1%

 Ab 1. Mai bis 30. Sept. netto, ohne Skontoabzug

 Ab 1. Oktober   mit einem Verzugszins von 5%

Eventuelle Guthaben aus provisorischen Rechnungen der Vorjahre wurden bei der provisorischen 
Rechnung 2023 nicht berücksichtigt. Diese werden erst mit der definitiven Steuerveranlagung valu-
tagerecht verrechnet. 

	  
Die	  Gemeindesteuern	  2019	  werden	  am	  30.	  September	  2019	  fällig.	  Für	  Einzahlungen	  bis	  zum	  30.	  April	  2019	  gewährt	  die	  
Gemeinde	  einen	  Skonto	  von	  2	  %.	  Rechnet	  man	  diesen	  auf	  einen	  Jahreszins	  um,	  so	  kommt	  man	  auf	  einen	  Zinssatz	  von	  
4,8	  %.	  Es	  lohnt	  sich	  somit	  für	  Sie,	  die	  Gemeindesteuern	  2019	  bis	  Ende	  April	  zu	  bezahlen.	  
	  
Der	  Verzugszins	  für	  das	  Jahr	  2019	  beträgt	  unverändert	  5	  %.	  Verzugszinsen	  werden	  jedoch	  nur	  erhoben,	  wenn	  vorgängig	  
eine	  Rechnung	  in	  der	  entsprechenden	  Höhe	  gestellt	  wurde.	  	  
	  

J	   Bis	  spätestens	  30.	  April	   mit	  einem	  Skontoabzug	  von	  2	  %	  

K	   Ab	  1.	  Mai	  bis	  30.	  Sept.	   netto,	  ohne	  Skontoabzug	  

L	   Ab	  1.	  Oktober	   mit	  einem	  Verzugszins	  von	  5	  %	  
	  
	  
Eventuelle	   Guthaben	   aus	   provisorischen	   Rechnungen	   der	   Vorjahre	   wurden	   bei	   der	   provisorischen	   Rechnung	   2019	  
nicht	  berücksichtigt.	  Diese	  werden	  erst	  mit	  der	  definitiven	  Steuerveranlagung	  valutagerecht	  verrechnet.	  	  
	  
	  
	  
	  
AKTUELLE	  VORLAGE	  FOLGT	  AM	  MONTAG…	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	  der	  "Tageskarte	  Gemeinde"	  der	  SBB	  kann	  während	  eines	  ganzen	  Tages	  zu	  einem	  Preis	  von	  CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  
bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	  in	  der	  2.	  Klasse	  für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  der	  SBB.	  Es	  ist	  kein	  zusätzliches	  Halbtaxabo	  
erforderlich.	  Die	  Tageskarte	  gilt	  auch	  für	  die	  meisten	  Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  
auch	   für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  Broschüren	  mit	  detaillierten	  Angaben	  sind	  an	  den	  Abgabestellen	  und	  an	  den	  Bahn-‐
schaltern	  erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	  Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	  Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  oder	  telefonisch	  
(061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  

	  
	   	   	  

	  
	  

	   	  

	   	   	  

	  
	  

Stand:	  09.	  Januar	  2018	  
Reservierbar	  bis:	  10.	  März	  2018	  

	  
	  

	  
	  

	  
Die	  Gemeindesteuern	  2019	  werden	  am	  30.	  September	  2019	  fällig.	  Für	  Einzahlungen	  bis	  zum	  30.	  April	  2019	  gewährt	  die	  
Gemeinde	  einen	  Skonto	  von	  2	  %.	  Rechnet	  man	  diesen	  auf	  einen	  Jahreszins	  um,	  so	  kommt	  man	  auf	  einen	  Zinssatz	  von	  
4,8	  %.	  Es	  lohnt	  sich	  somit	  für	  Sie,	  die	  Gemeindesteuern	  2019	  bis	  Ende	  April	  zu	  bezahlen.	  
	  
Der	  Verzugszins	  für	  das	  Jahr	  2019	  beträgt	  unverändert	  5	  %.	  Verzugszinsen	  werden	  jedoch	  nur	  erhoben,	  wenn	  vorgängig	  
eine	  Rechnung	  in	  der	  entsprechenden	  Höhe	  gestellt	  wurde.	  	  
	  

J	   Bis	  spätestens	  30.	  April	   mit	  einem	  Skontoabzug	  von	  2	  %	  

K	   Ab	  1.	  Mai	  bis	  30.	  Sept.	   netto,	  ohne	  Skontoabzug	  

L	   Ab	  1.	  Oktober	   mit	  einem	  Verzugszins	  von	  5	  %	  
	  
	  
Eventuelle	   Guthaben	   aus	   provisorischen	   Rechnungen	   der	   Vorjahre	   wurden	   bei	   der	   provisorischen	   Rechnung	   2019	  
nicht	  berücksichtigt.	  Diese	  werden	  erst	  mit	  der	  definitiven	  Steuerveranlagung	  valutagerecht	  verrechnet.	  	  
	  
	  
	  
	  
AKTUELLE	  VORLAGE	  FOLGT	  AM	  MONTAG…	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	  der	  "Tageskarte	  Gemeinde"	  der	  SBB	  kann	  während	  eines	  ganzen	  Tages	  zu	  einem	  Preis	  von	  CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  
bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	  in	  der	  2.	  Klasse	  für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  der	  SBB.	  Es	  ist	  kein	  zusätzliches	  Halbtaxabo	  
erforderlich.	  Die	  Tageskarte	  gilt	  auch	  für	  die	  meisten	  Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  
auch	   für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  Broschüren	  mit	  detaillierten	  Angaben	  sind	  an	  den	  Abgabestellen	  und	  an	  den	  Bahn-‐
schaltern	  erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	  Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	  Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  oder	  telefonisch	  
(061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  

	  
	   	   	  

	  
	  

	   	  

	   	   	  

	  
	  

Stand:	  09.	  Januar	  2018	  
Reservierbar	  bis:	  10.	  März	  2018	  

	  
	  

	  
	  

	  
Die	  Gemeindesteuern	  2019	  werden	  am	  30.	  September	  2019	  fällig.	  Für	  Einzahlungen	  bis	  zum	  30.	  April	  2019	  gewährt	  die	  
Gemeinde	  einen	  Skonto	  von	  2	  %.	  Rechnet	  man	  diesen	  auf	  einen	  Jahreszins	  um,	  so	  kommt	  man	  auf	  einen	  Zinssatz	  von	  
4,8	  %.	  Es	  lohnt	  sich	  somit	  für	  Sie,	  die	  Gemeindesteuern	  2019	  bis	  Ende	  April	  zu	  bezahlen.	  
	  
Der	  Verzugszins	  für	  das	  Jahr	  2019	  beträgt	  unverändert	  5	  %.	  Verzugszinsen	  werden	  jedoch	  nur	  erhoben,	  wenn	  vorgängig	  
eine	  Rechnung	  in	  der	  entsprechenden	  Höhe	  gestellt	  wurde.	  	  
	  

J	   Bis	  spätestens	  30.	  April	   mit	  einem	  Skontoabzug	  von	  2	  %	  

K	   Ab	  1.	  Mai	  bis	  30.	  Sept.	   netto,	  ohne	  Skontoabzug	  

L	   Ab	  1.	  Oktober	   mit	  einem	  Verzugszins	  von	  5	  %	  
	  
	  
Eventuelle	   Guthaben	   aus	   provisorischen	   Rechnungen	   der	   Vorjahre	   wurden	   bei	   der	   provisorischen	   Rechnung	   2019	  
nicht	  berücksichtigt.	  Diese	  werden	  erst	  mit	  der	  definitiven	  Steuerveranlagung	  valutagerecht	  verrechnet.	  	  
	  
	  
	  
	  
AKTUELLE	  VORLAGE	  FOLGT	  AM	  MONTAG…	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	  der	  "Tageskarte	  Gemeinde"	  der	  SBB	  kann	  während	  eines	  ganzen	  Tages	  zu	  einem	  Preis	  von	  CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  
bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	  in	  der	  2.	  Klasse	  für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  der	  SBB.	  Es	  ist	  kein	  zusätzliches	  Halbtaxabo	  
erforderlich.	  Die	  Tageskarte	  gilt	  auch	  für	  die	  meisten	  Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  
auch	   für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  Broschüren	  mit	  detaillierten	  Angaben	  sind	  an	  den	  Abgabestellen	  und	  an	  den	  Bahn-‐
schaltern	  erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	  Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	  Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  oder	  telefonisch	  
(061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  

	  
	   	   	  

	  
	  

	   	  

	   	   	  

	  
	  

Stand:	  09.	  Januar	  2018	  
Reservierbar	  bis:	  10.	  März	  2018	  

	  
	  

	  
	  

Für das Steuerjahr 2022 können nur diejenigen Rechnungen, welche im Jahr 2022 ausgestellt wur-
den, in Abzug gebracht werden. Massgebend ist das Rechnungsdatum, wenn keine Abrechnung mit 
der Krankenkasse erfolgte, ansonsten das Datum der Leistungsabrechnung der Krankenkasse, nicht 
das Behandlungsdatum.

Weist die Jahresabrechnung der Krankenkasse nicht versicherte Kosten aus, so müssen diese mit 
der entsprechenden Leistungsabrechnung belegt werden, da ansonsten der Abzug nicht gewährt 
werden kann.

Sollten die Arztrechnungen unter die Jahresfranchise fallen, legen Sie bitte die Arztrechnungen bei 
und geben Sie uns die Höhe der Jahresfranchise bekannt.

Sollten	  die	  Arztrechnungen	  unter	  die	  Jahresfranchise	  fallen,	   legen	  Sie	  bitte	  die	  Arztrechnungen	  bei	  und	  geben	  Sie	  uns	  
die	  Höhe	  der	  Jahresfranchise	  bekannt.	  

	  
	  

Ihre	  Steuererklärung	  können	  Sie	  ganz	  ein-‐
fach	  in	  unseren	  Briefkasten	  beim	  Eingang	  

zur	  Gemeindeverwaltung	  	  
einwerfen.	  

	  
Besten	  Dank.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Provisorische	  Gemeindesteuerrechnungen	  2023	  
	  
Kürzlich	  wurden	  die	  provisorischen	  Gemeindesteuerrechnungen	  für	  das	  Jahr	  2023	  von	  der	  Gemeindeverwaltung	  an	  alle	  
Haushalte	  verschickt.	  Diese	  basieren	  in	  der	  Regel	  auf	  der	  letzten	  definitiven	  Veranlagung	  (in	  den	  meisten	  Fällen	  2021).	  
Bei	  veränderten	  Einkommensverhältnissen	  können	  Sie	  eine	  Vorauszahlung	  (Akonto-‐Zahlung)	  nach	  eigenem	  Ermessen	  in	  
mutmasslicher	  Höhe	  des	  selbst	  berechneten	  Steuerbetrages	  leisten.	  
	  
Die	  provisorischen	  Gemeindesteuerrechnungen	  sind	  gemäss	  Artikel	  80	  Absatz	  2	  des	  Bundesgesetzes	  über	  Schuldbetrei-‐
bung	  und	  Konkurs	  vollstreckbaren	  gerichtlichen	  Urteilen	  gleichgestellt.	  Dies	  bedeutet,	  dass	  die	  provisorischen	  Steuer-‐
forderungen	  ebenfalls	  gemahnt	  und	  betrieben	  werden	  können.	  
	  
Die	  Gemeindesteuern	  2023	  werden	  am	  30.	  September	  2023	  fällig.	  Für	  Einzahlungen	  bis	  zum	  30.	  April	  2023	  gewährt	  die	  
Gemeinde	  einen	  Skonto	  von	  1	  %.	  Der	   Jahreszins	   für	  eine	  Vorauszahlung	  von	   fünf	  Monaten	   (Fälligkeit	  30.	   September	  
2023)	  beträgt	  somit	  immer	  noch	  hohe	  2.4	  %.	  Es	  lohnt	  sich	  also	  für	  Sie,	  die	  Gemeindesteuern	  2023	  bis	  Ende	  April	  zu	  be-‐
zahlen.	  	  
	  
Der	  Verzugszins	  für	  das	  Jahr	  2023	  beträgt	  unverändert	  5	  %.	  Verzugszinsen	  werden	  jedoch	  nur	  erhoben,	  wenn	  vorgängig	  
eine	  Rechnung	  in	  der	  entsprechenden	  Höhe	  gestellt	  wurde.	  	  
	  

J	   Bis	  spätestens	  30.	  April	   mit	  einem	  Skontoabzug	  von	  1%	  

K	   Ab	  1.	  Mai	  bis	  30.	  Sept.	   netto,	  ohne	  Skontoabzug	  

L	   Ab	  1.	  Oktober	   mit	  einem	  Verzugszins	  von	  5%	  
	  
	  
Eventuelle	   Guthaben	   aus	   provisorischen	   Rechnungen	   der	   Vorjahre	   wurden	   bei	   der	   provisorischen	   Rechnung	   2023	  
nicht	  berücksichtigt.	  Diese	  werden	  erst	  mit	  der	  definitiven	  Steuerveranlagung	  valutagerecht	  verrechnet.	  	  

	  
 
Kartonsammlung	  vom	  Freitag,	  3.	  Februar	  2023	  

Der	  Karton	  wird	  von	  der	  Firma	  Anton	  Saxer	  AG,	  Pratteln,	  eingesammelt.	  Wir	  bitten	  Sie,	  den	  Kar-‐
ton	  vor	  07.00	  Uhr	  in	  Schachteln	  oder	  gebündelt	  an	  den	  markierten	  Sammelstellen	  bereitzustellen.	  
Waschmittelboxen,	  Styropor	  und	  Papier	  gehören	  nicht	  in	  die	  Kartonsammlung.	  
Die	  Entsorgung	  ist	  gratis.	  
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BIOABFALL- UND GRÜNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 1. FEBRUAR 2023

Die Bioabfall- und Grüngutsammlung erfolgt durch die Firma Anton Saxer AG, 
Pratteln, von Haus zu Haus. Wir bitten Sie, die Behälter mit den Garten- und Kü-
chenabfällen sowie Speiseresten unbedingt vor 07.00 Uhr am Strassenrand vor 
der Liegenschaft bereitzustellen (gute Zufahrt erforderlich).
Bitte beachten Sie, dass die Bioabfall- und Grüngutsammlung für alle gebühren-
pflichtig ist.

Die Einzelmarken können bei den üblichen Verkaufsstellen bezogen werden. 
Die Jahresvignetten können nur bei der Gemeindeverwaltung gekauft werden. 
Sie benötigen für Container 140 L = 2 Einzelmarken oder 1 Vignette CHF 30.00, Container 240 L =  
3 Einzelmarken oder 2 Vignetten CHF 45.00, Container 770 L = 10 Einzelmarken oder 1 Vignette  
CHF 150.00, Bündel pro ¼ m3 = 1 Einzelmarke. Für Säcke und Bündel gilt ein Maximalgewicht von  
15 kg. Für Bündel ein Höchstmass von 200/100/50 cm.

KARTONSAMMLUNG VOM FREITAG, 3. FEBRUAR 2023

Der Karton wird von der Firma Anton Saxer AG, Pratteln, eingesammelt. Wir 
bitten Sie, den Karton vor 07.00 Uhr in Schachteln oder gebündelt an den mar-
kierten Sammelstellen bereitzustellen.

Waschmittelboxen, Styropor und Papier gehören nicht in die Kartonsammlung.
Die Entsorgung ist gratis.

Tageskarte Gemeinde
Mit der „Tageskarte Gemeinde“ der SBB kann während eines ganzen Tages zu einem Preis von 
CHF 45.00 die Schweiz bereist werden. Das Billet gilt in der 2. Klasse für das gesamte Stre-
ckennetz der SBB. Es ist kein zusätzliches Halbtaxabo erforderlich. Die Tageskarte gilt auch für 
die meisten Schifffahrtslinien, für Nahverkehrsmittel (Tram/Bus) und vereinzelt auch für Privat- 
und Bergbahnen. Broschüren mit detaillierten Angaben sind an den Abgabestellen und an den 
Bahnschaltern erhältlich.
Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihre Reservationen gerne via Internet (www.lausen.ch), per-
sönlich oder telefonisch (061 926 92 60) entgegen.

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	   der	   "Tageskarte	   Gemeinde"	   der	   SBB	   kann	   während	   eines	   ganzen	   Tages	   zu	   einem	   Preis	   von	  
CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	   in	  der	  2.	  Klasse	   für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  
der	   SBB.	   Es	   ist	   kein	   zusätzliches	   Halbtaxabo	   erforderlich.	   Die	   Tageskarte	   gilt	   auch	   für	   die	  meisten	  
Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  auch	  für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  
Broschüren	   mit	   detaillierten	   Angaben	   sind	   an	   den	   Abgabestellen	   und	   an	   den	   Bahnschaltern	  
erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
 

 
Stand:	  09.01.2023	  

Reservierbar	  bis:	  10.03.2023	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	   der	   "Tageskarte	   Gemeinde"	   der	   SBB	   kann	   während	   eines	   ganzen	   Tages	   zu	   einem	   Preis	   von	  
CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	   in	  der	  2.	  Klasse	   für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  
der	   SBB.	   Es	   ist	   kein	   zusätzliches	   Halbtaxabo	   erforderlich.	   Die	   Tageskarte	   gilt	   auch	   für	   die	  meisten	  
Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  auch	  für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  
Broschüren	   mit	   detaillierten	   Angaben	   sind	   an	   den	   Abgabestellen	   und	   an	   den	   Bahnschaltern	  
erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
 

 
Stand:	  21.03.2022	  

Reservierbar	  bis:	  20.05.2022	  
	  

Stand: 23. Januar 2023
Reservierbar bis: 22. März 2023



Lausner Anzeiger · Freitag, 27. Januar 2023 · 02/2023 7

HÄCKSELDIENST DER GEMEINDE LAUSEN

Samstag, 18. Februar 2023, ab 08.00 Uhr

Um das eigene Kompostieren zu fördern, bietet die Gemeinde ein Häckseln (Schred-
dern) von Baum- und Strauchschnittgut an. Das Häckseln wird von Landwirt Heinz 
Plattner, Mühlegasse 2, besorgt. Aus Kosten- und Zeitgründen wird eine Mithil-
fe der Anlieferer erwartet. Der genaue Zeitplan an jedem Ort kann zum Voraus 
nicht abgeschätzt werden. Am Morgen ist das Häckseln im nördlichen Dorfteil der 
Hauptstrasse und am Nachmittag im südlichen Dorfteil (Furlen), vorgesehen.

Das Häckselgut (nur hartes, hackbares Material, wie z.B. Äste) ist auf diesen Termin am Strassenrand 
vor der Liegenschaft bereitzustellen (gute Zufahrt erforderlich). Allfälliges Material auf der Strasse 
ist nach dem Häckseln sofort wegzuräumen.

Falls Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, senden Sie bitte den nachstehenden Talon 
an die Gemeindeverwaltung. Das Häckseln bis max. 10 Minuten ist gratis. Jeder weitere m3 kostet 
CHF 5.00. Für die Bezahlung wird nach dem Häckseln ein Einzahlungsschein abgegeben.

Ausserhalb dieser Aktion kann Heinz Plattner auch direkt für das Häckseln von Material angefragt 
werden (Tel. 061 921 22 37). Dieser Dienst ist kostenpflichtig.  

Wichtig! Es kann nur hartes, hackbares Material verarbeitet werden.

Gemeindeverwaltung, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen 
(Zustellung bis am Mittwoch, 15. Februar 2023)

Der/die Unterzeichnende meldet sich für das Häckseln an:

Name: Vorname:

Standort Grünzeug:

Adresse: Tel.-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Betrag für weitere _______________  m3 loses Material à CHF 5.–  CHF

(innert 30 Tagen zu überweisen auf IBAN CH82 0900 0000 4000 12023) CHF

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 11.12.2022	 Kul	Maria-Helin,	von	Lenzburg	AG,	Tochter	der	Kul		
	 	 	 	 Sakine	und	des	Kul	Mehmet;

Trauungen: Keine

Todesfälle: 13.01.2023	 Mazour	Zdenek	geb.	14.10.1940,	von	Niederdorf	BL,	Ehemann	der		 	
	 	 	 	 Mazour-Rames	Helena.
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Landeskanzlei 
Nic Kaufmann, Regierungssprecher 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
T 061 552 50 02 / 079 757 72 80 
nic.kaufmann@bl.ch 
www.bl.ch 

  

Medienmitteilung 
 
Liestal, 12. Januar 2023 
 
Landeskanzlei publiziert Erklärvideo zu den Wahlen von Landrat und 
Regierungsrat 
 
Nachdem die Landeskanzlei für die letzte Abstimmung im November 2022 zum ersten Mal ein 
Erklärvideo eingesetzt hat, wurden für die Landrats- und Regierungsratswahlen am 12. Februar 
2023 ebenfalls Videos produziert. Diese erklären, wie die Wahlunterlagen korrekt ausgefüllt 
werden. Die beiden Videos sind auf der Internetseite und auf den Social-Media-Kanälen des 
Kantons abrufbar. 
 
Link und QR-Code zu den Wahlvideos: www.bl.ch/abstimmungsvideos 
 

 
 
Für Rückfragen: 
Nic Kaufmann, Regierungssprecher / 2. Landschreiber, nic.kaufmann@bl.ch, 079 757 72 80 

 

Wir freuen uns über folgendes Geburtstagsjubiläum:

Am 18. Januar 2023 konnte Frau Margrit Buser-Arnold
ihren 80. Geburtstag feiern.

Wir gratulieren Frau Margrit Buser-Arnold namens der Behörde und der Bevöl-
kerung ganz herzlich und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute.
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Adrian Baumgartner 
Leiter Kommunikation/Direktionssprecher 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
T 061 552 66 15 / M 079 276 50 44 
adrian.baumgartner@bl.ch 
www.bl.ch/sid 

Medienmitteilung 

Liestal, 18. Januar 2023 

Sirenentest am 01. Februar 2023 

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, findet der jährliche schweizweite Sirenentest statt. Dabei 
wird die Funktionsbereitschaft der Sirenen für den "Allgemeinen Alarm" und für den 
"Wasseralarm" getestet. Im Kanton Basel-Landschaft werden total 150 Sirenen getestet. 
Parallel dazu macht die Informationsplattform ALERTSWISS auf die Alarmauslösung 
aufmerksam. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. 

Um 13.30 Uhr wird in der ganzen Schweiz das Zeichen "Allgemeiner Alarm", ein regelmässig auf- 
und absteigender Heulton von einer Minute Dauer, ausgelöst. Nach einer Pause von drei bis fünf 
Minuten erfolgt eine Wiederholung des Alarms. Zeitgleich wird zusätzlich zum Sirenenalarm eine 
Alarmmeldung über die Informationsplattform ALERTSWISS verbreitet. Angaben zur Plattform 
finden Sie auf der Internetseite http://www.alert.swiss/  
Die ALERTSWISS-App kann kostenlos im Apple Store und bei Google Play heruntergeladen 
werden. 
Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" ausserhalb der angekündigten Sirenenkontrolle ertönt, 
bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die 
Bevölkerung aufgefordert Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die 
Nachbarn zu informieren. 

Im Notfall Alarmauslösung von Hand 
Bei einem Ausfall der Sirenenfernsteuerung wird im Ernstfall die Feuerwehr aufgeboten, diese 
aktiviert dann die Sirenen von Hand direkt vor Ort. Eine Überprüfung dieser Handauslösung 
wird vom Kanton jedes dritte Jahr angeordnet. Nach 2020 besteht darum in diesem Jahr wieder 
die Verpflichtung die Handauslösungen der Sirenen zu überprüfen. Es wird somit in sämtlichen 
Gemeinden des Kantons um 13:45 Uhr erneut der „Allgemeine Alarm“ sowie nach drei bis fünf 
Minuten eine Wiederholung ertönen. 

Kein Wasseralarm-Test im Kanton Basel-Landschaft 
In gefährdeten Gebieten, unterhalb von grossen Stauanlagen, erfolgt der Wasseralarm-Test 
zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr. Dabei ertönen zwölf tiefe Dauertöne von je 20 Sekunden in 
Abständen von je 10 Sekunden. Im Kanton Basel-Landschaft gibt es keine Stauanlagen welche 
mit Sirenen für den Wasseralarm ausgerüstet sind. 
Weitere Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie im Internet unter www.sirenentest.ch 

Für Rückfragen:  
Bruno Kaufmann, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Sicherheitsdirektion (SID), 
061 552 71 15.

Medienmitteilung, 18. Januar 2023 
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Rotkreuz-Mitteilung 
 

Rotes Kreuz Baselland Telefon 061 905 82 00        info@srk-baselland.ch PC-Konto 40-2448-4   
Fichtenstrasse 17  www.srk-baselland.ch Seite 1 von 1 
4410 Liestal   

  
 Liestal, im Januar 2023 

 
Betreuen Sie jemand mit Demenz?  
 
Viele Angehörige pflegen und betreuen Familienmitglieder zuhause und unterstützen 
sie so lange wie möglich. Kurse zu spezifischen Themen und Austausch mit 
Gleichgesinnten tragen zu einer «guten» Begleitung von Menschen mit Demenz bei. 
Das Rote Kreuz Baselland stärkt Angehörige und Interessierte mit Kursen rund um 
das Thema Demenz und bietet kostenlose Erfahrungsaustauschtreffen in kleinen 
Gruppen an.  
 

Die gemeinsame Zeit sinnvoll gestalten 
Im Kurs lernen Sie, wie die gemeinsame Zeit mit einem Menschen mit Demenz gestaltet werden 
kann. Besonders, wenn die Worte zunehmend fehlen und die betroffene Person schnell ermüdet 
(Konzentrationsfähigkeit, Frustration, etc.). Dabei ist die Gestaltung der Kommunikation über all 
unsere Sinne sowie der Einbezug positiver sensobiographischer Erfahrungen bedeutsam. 
Kurs-Nr. 4022.1 Freitag, 03. Februar 2023 09.00 bis 12.00 Uhr Laufen CHF 30.00 
Kurs-Nr. 4022.2 Freitag, 03. Februar 2023 13.30 bis 16.30 Uhr Binningen CHF 30.00 

     
Wenn es immer schwieriger wird  
Demenz ist eine verlaufende Krankheit, die sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit entwickelt. 
Als Betreuungspersonen werden die Herausforderungen grösser, besonders wenn die Unruhe 
zunimmt. Bei jeder Begegnung ist einzuschätzen, wo der Kranke aktuell «steht» und wie die 
Person abgeholt werden kann. Im Kurs lernen Sie Ihre Grenzen zu reflektieren und finden heraus, 
wie Sie damit umgehen können.  
Kurs: 4010.1 Samstag, 18. März 2023 09.00 bis 12.00 Uhr Liestal CHF 30.00 

     
Verwirrte Menschen verstehen − wie? 
Verwirrte und Menschen mit Demenz fordern ihr Umfeld mit ihren Äusserungen und Erlebnissen 
heraus. Im Kurs lernen Sie, wie Sie einfühlend kommunizieren und nicht konfrontieren, sondern 
mit dem dementen Menschen kooperieren können. Sie lernen den Unterschied zwischen Kurzeit- 
und Langzeitgedächtnis kennen. Es ist möglich einen humorvollen Umgang zu haben ohne den 
Menschen ins Lächerliche zu ziehen. 
Kurs: 4001.1 Samstag, 11. Februar 2023 09.00 bis 12.00 Uhr Laufen CHF 30.00 

     
Erfahrungsaustausch-Treffen 
Alltag erleichtern: Wirksam Menschen mit Demenz zu Hause betreuen 
Der Alltag von Menschen mit einer Demenz besteht aus vielen kleinen und grossen 
«Stolpersteinen». Wir thematisieren Möglichkeiten, wie diese herausfordernden Situationen 
verringert werden können und dadurch der Alltag für Erkrankte und Bezugspersonen leichter 
gestaltet werden kann. Beim Erfahrungsaustausch profitieren Sie von der professionellen Sicht 
einer erfahrenen Ergotherapeutin. Ein wesentlicher Teil des Austausches sind Ihre Erfahrungen 
und Fragen, die einfliessen werden. 
Kurs: 4023.1 Dienstag, 07. Februar 2023 14.00 bis 16.00 Uhr Liestal kostenlos 
Kurs: 4023.2 Donnerstag, 09. März 2023 14.00 bis 16.00 Uhr Binningen kostenlos 

 
 
Alle Kurse auf www.srk-baselland.ch/bildung oder durch Einlesen dieses QR-
Codes. Eine Anmeldung ist erwünscht: bildung@srk-baselland.ch,  
Telefon 061 905 82 99. 
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ERWACHSENE
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Dienstag, 31. Januar | 07. Februar
07.15–8.15 Uhr Frühgebet
in der Kirche Lausen

Mittwoch, 01. Februar
14.15 Uhr Bibelstudiennachmittag
für Senioren, im Niklaus-Huus

Donnerstag, 02. | 09. Februar (NEU)
09.00–12.00 Uhr Flick- und Nähstube
Hilfe bei Näharbeiten im Niklaus-Huus

Donnerstag, 08. Februar (NEU)
14.00–16.30 Uhr Niklaus-Chörli
Chorprobe im Niklaus-Huus

Donnerstag, 09. Februar
12.00 Uhr Mittagstisch
für Senioren, im Niklaus-Huus

SUPPENTAG | DANKE!

40 Personen fanden sich am Samstag,
14. Januar, zum Essen der drei ver-
schiedenen Suppen und der feinen
Kuchen ein. Fünf Personen holten sie
zum Verzerr zu Hause ab. Es herrschte
eine sehr gemütliche Atmosphäre im
hellen Niklaus-Huus. An dieser Stelle
bedanken wir uns bei allen Helfern und
Essern für den schönen Anlass.
Alle haben dazu beigetragen, dass wir
dem Verein del Corazon a la Mano,
Peru, den Betragvon CHF 1228.30
überweisen dürfen.
Für das Suppentagteam: Esthi De Luca

KINDER & JUGEND
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Freitag, 27. Januar | 03. Feburar
09.00–11.00 Uhr Krabbelgruppe
(0–5 Jahre) mit Znüni im Niklaus-Huus

Dienstag, 31. Januar | 07. Februar
17.15–19.15 Uhr Buebegruppe FALK
(6–10Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch, 01. | 08. Februar
17.15–19.15 Uhr Mädchengruppe
Super Fides (5–10 Jahre) Niklaus-Huus

Freitag, 03. Februar
19–22 Uhr DriveIn Jugendtreff
(15–20 Jahre) im Niklaus-Huus

SONNTAG
05. FEBURUAR 2023
GOTTESDIENST KLASSISCH
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfarrer Daniel Meichtry
Musik: Yvonne Yiu
Für die Kinder: Chinder-Träff mit Singen,
Basteln und Geschichten hören...
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich bis
Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

SONNTAG
29. JANUAR 2023
GOTTESDIENST GRÄNZELOS
11.00 Uhr Kirche Lausen
Theologe Christof Bauernfeind und Team
Thema: «Alltägliches Gotteskind?!»
Im Anschluss: Spaghetti-Essen
Die Kinder werden im Gottesdienst mit-
einbezogen (singen, verteilen, bauen...)
Fahrdienst: Siehe Info vom So.05.02.

Partnerkirchgemeinde: Bubendorf-RamlinsburgKirchenseite

SONNTAG
05. FEBURUAR 2023
CONNEXION ABENDGOTTESDIENST

19.00 Uhr Kirche Lausen
Lea De Luca und Team
Input: Timon Sommerhalder
Musik: ConneXion Band
Der neue Abendgottesdienst für ALLE.
Modern – mit viel Worship und einem
Input. Ohne Kinderbetreuung.

DANKESBÜCHSEN

Die Sammlung aus den Dankesbüchsen
in unserer Kirchgemeinde hat im ver-
gangenen Jahr den sehr schönen Betrag
von CHF 4500 ergeben.

Ein herzliches Dankeschön geht an
alle Spenderinnen und Spender.

Das evangelische Missionswerk
«mission 21» wird diese Spenden gezielt
für das Schulwesen im Kwangogebiet
(Demokratische Republik Kongo)
einsetzen. Da geht es um Schulbildung,
den Bau und Unterhalt von Schulhäu-
sern, um qualifizierte Fortbildung der
Lehrkräfte und die gezielte Vergabe von
Unterstützungsbeiträgen, die den
Kindern und Jugendlichen den Schul-
besuch ermöglichen.

Auskunft und eine Dankesbüchse
erhalten Sie bei Hansueli Gerber
061 921 09 42.

Sekretariat | Reformierte Kirchgemeinde Lausen | Kirchstrasse 12 | 4415 Lausen | ref-lausen.ch | Mo, Mi, Fr | 08–11 UhrSekretariat Ref. Kirche Lausen | Kirchstr. 12 | 4415 Lausen | 061 508 35 06 | Mittwoch und Freitag von 08.30–11.30 Uhr

KLEIDERSAMMLUNG

Sams tag, 04. Februar, 9.00–12.00 Uhr
im Niklaus-Huus, Kirchstrasse Lausen:
Klei der samm lung der christ li chen Ost -
mis si on (COM).
Gerne nehmen wir folgende Artikel entge-
gen: Kleider, Schuhe (paarweise zusam-
mengebunden) Bett-, Frottee- und
Küchenwäsche (keine Duvets und Kissen)
und Wolldecken. Andere Artikel können
wir nicht entgegennehmen.
Alles muss frisch gewaschen und in
gutem Zustand sein. Vielen Dank!
Bit te al les in 35- oder 60-Li ter Kehr icht -
sä cke ein pa cken (keine Texaid-Säcke).
Infos: Pfarrerin Yvonne Meichtry
Tel: 079 385 87 36
Email: yvonne.meichtry@ref-lausen.ch

SNOW WEEKEND | ZILA
Anmeldeschluss für das Snow Weekend
ist der So. 29.01. | Anmeldeschluss für
das Zirkuslager ist der So. 06.02.

Es hat noch wenige Plätze frei.

Infos und die Anmeldeformulare zu
diesen beiden tollen, traditionellen
Jugendangeboten finden sie auf unserer
Website ref-lausen.ch
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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgKirchenseite

TAUFEN

Wir ha ben durch die Tau fe in unse rer
Kir che will kom men ge heis sen:

Birin Lilli, Tschudin Noam, Sutter Lisa,
Weber Luca, Stohler Alicia, Schaub
Leano, Huber Enola, Hueber Noena,
Berov Valentin, Schällmann Lina, Huber
Amina als Kleinkinder.
Graf Ruben und Emmenegger Siena im
Sechzenhten Lebensjahr.

Wir wünschen den Täuflingen Gottes
Segen und den Tauffamilien Freude
und Kreativität, den christlichen Glau-
ben im Alltag weiterzugeben.

TRAUUNGEN

In der Kir che Lau sen wur den getraut:

Brechtbühl-Reuter Julia und Fabian,
Dups-Häfelfinger Alexandra und Remo,
Heuser Rebecca und Roman

Wir wünschen den Ehepaaren Gottes
Segen für eine gelingende Ehe.

AMTSWOCHEN UND KONTAKTE
Amtswochen: | 30.01.–03.02. Pfr. H. Bollinger | 06.02.–17.02. Pfrn. Y. Meichtry

Kontakte:
Kaspar Elsaesser | Sekretariat 061 508 35 06 | sekretariat@ref-lausen.ch
Daniel Meichtry | Pfarrer 061 508 35 07 | daniel.meichtry@ref-lausen.ch
Yvonne Meichtry | Pfarrerin 061 508 35 03 | yvonne.meichtry@ref-lausen.ch
Hans Bollinger | Pfarrer (Stv.) 061 508 35 01 | hans.bollinger@ref-lausen.ch
Josef Handschin | Jugendpfarrer 061 508 35 02 | josef.handschin@ref-lausen.ch
Marco Schällmann | Sozialdiakon 061 508 35 09 | krankheitsbedingte Auszeit
Manuela Schällmann | Sozialdiakonin 061 508 35 08 | manuela.schaellmann@ref-lausen.ch
Lea De Luca | Sozialdiakonin i. A. 077 525 34 21 | lea.delucagysin@gmail.com

Sekretariat | Reformierte Kirchgemeinde Lausen | Kirchstrasse 12 | 4415 Lausen | ref-lausen.ch | Mo, Mi, Fr | 08–11 UhrRef. Kirche Lausen | Kirchstr. 12 | 4415 Lausen | sekretariat@ref-lausen.ch | 061 508 35 06 | Mo, Mi, Fr | 08–11 Uhr

ABDANKUNGEN

Wir muss ten uns in der Abdankungs-
feier ver ab schie den von:

Meier Erhard, Munschauer Heinz-Dieter,
Dettwiler Martha, Buser Kurt, Plattner
Anton, Schmutz Karl, Plattner Willy,
Kuster Magdalena, Bürgi Doris, Riber-
zani Rosa, Mulas Claudia, Bilger Emma.

Wir wünschen allen Angehörigen und
Trauernden viel Kraft, Ermutigung,
sowie Gottes Hoffnung und Segen.

IM JAHR 2023

Möchten Sie ihr Kind taufen lassen?
Wenn Sie ihr Kind taufen lassen
möchten, nehmen Sie bitte frühzeitig
mit dem Pfarramt Kontakt auf:
Pfarrer Daniel Meichtry, 061 508 35 07
daniel.meichtry@ref-lausen.ch

Möchte sich ihr Kind im Bach taufen
lassen (Kinder/Jugendtaufe)?
Die traditionelle Taufe an der Frenke
findet in diesem Jahr am Sonntag,
20. August 2023 statt.
Bitte melden sie sich bei Jugendpfarrer
Josef Handschin, 061 508 35 02
josef.handschin@ref-lausen.ch

Möchten Sie Ihr Kind segnen lassen?
Familien, die ihr Kind zur Segnung in
den Gottesdienst bringen möchten,
melden sich bitte direkt bei einer
Pfarrperson (siehe Fusszeile).

ZU GUTER LETZT...
Die Stimme ist ein Fingerabdruck der
Seele - wer genau hinhört,
kann die Seele des anderen reden
hören. (Zitat von Beate Ling)

AMTSHANDLUNGEN IM JAHR 2022 TAUFEN

JAHRESLOSUNG 23
Lausner Postkarte vom Jahresvers

Der Jahresvers wurde von fleissigen
Händen an eine Wand im Niklaus-Huus
«gezaubert». Daraus ist eine Postkarte
entstanden als kleines Geschenk für
ALLE, die gerne den Vers in dieser Form
verschicken resp. für sich haben
möchten.

«Du bist ein Gott, der mich sieht.»
(1. Mose 16,13)

Diese Postkarte liegt im Niklaus-Huus
und in der Kirche auf; ganz nach dem
Motto: «Äs hät, solangs hät!”
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Region Lausen und Reigoldswil

Kursausschreibung Homöopathie, Schüsslersalze, Wickel 

28.2.2019 Zeit: 19.30- 21.30 

Alter Kindergarten Unterbiel 9, Reigoldswil 

Grundlagen Phytotherapie, Homöopathie, Schüsslersalze 
Einfache Hausmitteli kennen lernen 

Kostenlos für alle Eltern mit Kindern bis zum Kindergartenalter 

Anmeldung bis zum 24.2. unter 
www.muetterberatung-bl-bs.ch 

Mitbringen: 
1 Konfiglas, 1 scharfes Messer, 1 Brettli, 1 grosse Zwiebel, 2 Würfelzucker 

(Der Kurs wird am 28.3. in Lausen angeboten) 

Ich freue mich auf einen spannenden und anregenden Abend 
Sandra Grauwiler 

Als Mütter- und Väterberaterin berate ich Sie gerne in Fragen über: Entwicklung, Ernährung, Gesund-
heit, Pflege und Erziehung Ihres Kindes bis zum Eintritt in den Kindergarten. 

•	 Für Sie ist diese Beratung ein freiwilliges und kostenloses Angebot.
•	 Selbstverständlich stehe ich unter beruflicher Schweigepflicht.
•	 Nach Absprache sind je nach Situation auch Hausbesuche möglich.
•	 Bitte bringen Sie in die Beratung das Gesundheitsbüchlein ihres Kindes, eine Wickelunterlage und 

eine Windel mit.
•	 Aufgrund der aktuellen Lage bringen Sie bitte eine Maske mit in die Beratung.

Ich freue mich darauf, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen!

BERATUNGSZEITEN: Bitte jeweils vorgängig telefonisch einen Beratungstermin mit Zeit vereinbaren. 
(alle Daten und Orte sind wählbar)

MÜTTER- UND VÄTERBERATUNG

Ort Lausen Bubendorf Arisdorf Gruppenberatung 
zu Themen

Raum Spitex Sporthalle  
Sappeten Schule

Genauere Infos jeweils 
in den Gemeindean-

zeigern
Zeit 13.30 – 16.30 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

Tag Mittwoch Mittwoch Freitag

Elterntreff 
ab 14h

Februar 01., 08., 15., 22. 15. 08., 22. 17. 08.02.	Babymassage

März 08., 15., 22., 15. 08., 22. 17.

April 05., 12., 19., 26. 19. 05., 19. 21. 26.04.	Babymassage

Mai 03., 10.,17., 24., 31. 24. 03., 17., 31. 26.

Juni 7., 14., 21., 28. 14. 07., 21., 28. 23. 28.06.	Babymassage

Die Eltern aus den Gemeinden Hersberg und Ramlinsburg sind an allen Beratungsorten herzlich  
willkommen. Ich berate Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause.

Telefonische Beratungen sind zu folgenden Zeiten möglich:
Dienstag 9.00 - 10.00 Uhr
Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr
Freitag  8.00 - 09.00 Uhr
Sollte ich verhindert sein, werde ich Sie baldmöglichst zurückrufen.

Telefonische Beratung und Terminvereinbarungen: 
Sandra Grauwiler, 079 244 25 03, muetterberatung@spitex-lausenplus.ch
Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch

ROBI-DOG

Die Gemeinde Lausen hat an verschiedenen Orten Robi-Dog-Behälter 
oder Säcklispender aufgestellt, an denen man bequem ein Säckchen be-
ziehen und das Überbleibsel des Hundegeschäfts aufnehmen und in den 
Behälter entsorgen kann. Wir bitten die Hundehalterinnen und Hunde-
halter, auf diese Weise mitzuhelfen, dass Lausens Spazier- und Verbin-
dungswege sowie Trottoirs sauber bleiben.

Am Schalter der Gemeindeverwaltung werden Hundekot–Säckli auch gratis abgegeben.
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WAHLKREIS LIESTAL
V.L.N.R.: RETO TSCHUDIN, BISHER | DIETER EPPLE, BISHER | LORENZ HOLINGER | ERNST LÜTHI 
  MARTIN JAUSLIN | DANIEL JURT | NOELLE JAUSLIN | MARKUS RUDIN | DAMIAN FÄSSLER

Landratswahlen BL
12.02.2023Liste 3

DINI ZUEKUNFT, DIS BASELBIET.

www.svpwahlen-bl.ch
2022_Plakat Wahlkreis Liestal_Entwurf.indd   1 16.12.22   09:33
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               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 
 
 
 

 

NEUE Öffnungszeiten 

Sonntag, 5. Februar 2023 

        14:00 – 16:30 Uhr 

Donnerstag, 16. Februar 2023 

        17:30 – 19:30 Uhr 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wir laden Sie ein auf eine Zeitreise und zeigen anhand verschiedener Fotos, 
Gegenstände und Videoaufnahmen, wie sich Lausen entwickelt und gewandelt hat.  

 
Die neue Ausstellung lädt aber auch zum Dialog ein. 

Wie soll sich Lausen weiterentwickeln? Und wie sieht das «Lausen der Zukunft» aus? 
 

NEU haben wir am Donnerstagabend für Sie geöffnet, und  
NEU bieten wir eine Führung an (Do 18:30-19:30 und So 15:00-16:00) 

 
  
 
 
 
 
Weitere themenbezogene Aktivitäten rund um die Ausstellung 
finden Sie auf www.lausen.ch/museum 
 

 
               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 

 

Das Museum ist jeden  

1. Sonntag im Monat offen  

(Sommerpause Juni, Juli und August) 

von 10.30 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr 

Also: nächste Gelegenheit 

ist am Sonntag, 01. Mai 2022 

we Sommerpaus 

 
Ausstellung im Parterre  

 

Hans Rüdin 
Kunsthandwerk in Holz und Metall 

 
Hans Rüdin, das 82-jährige Lausner „Urgestein“, fand vor über 20 Jahren durch seinen 

vielseitigen handwerklichen Beruf als dipl. Spengler- und Sanitärmeister zu seinem 
künstlerischen Hobby. 

Er verarbeitet mit viel „Gspüüri“ und Leidenschaft Themen aus Natur, Landschaft und 
unserem Alltag, und setzt sie um in filigrane Bildkompositionen und formschöne 

Kunstgegenstände in Holz und Metall. 
Einige scherenschnittartige „Bilder“ werden durch eine Hängelaterne ins richtige Licht 

gerückt. Weitere Gegenstände, Figuren und Skulpturen präsentieren sich dem 
Betrachter äusserst vielfältig und themenreich. 

Es besteht letztmals auch die Möglichkeit Werke von H. Rüdin zu kaufen; der 
Erlös wird einem «guten Zweck» zugeführt… 

 

       
Nach wie vor im 1. Stock: .......     

 
 

Wasser – Flüssiges Gold 
 

Wasser ist für uns Menschen das wichtigste Lebensmittel, und auch für jedes andere 
Lebewesen auf der Erde absolut zentral. Es erscheint uns selbstverständlich, dass 

dieses Lebenselixier jederzeit in einwandfreier Qualität und genügender Menge aus den 
Leitungen fliesst. Dies ist aber erst seit gut 100 Jahren der Fall! 

 

  „Ohne Wasser – kein Leben“ 
 

Die Ausstellung vermittelt - mit Bild- und Tondokumenten und Objekten - vielfältige 
Einblicke in die Geschichte der örtlichen Wasserversorgung, die bei uns vor etwa 2000 

Jahren begonnen hat. Teil dieser Geschichte sind auch die vier Generationen 
«Brunnmeister Grimm», die im Rahmen dieser Ausstellung besonders gewürdigt 

werden. 
 

 
Letzte Besuchsmöglichkeit! 

 
Im September erwartet Sie eine neue Ausstellung. 
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Eine Ausbildung, die im Alltag, im Beruf und unterwegs 
eine entscheidende Rolle spielt 

Freitag + Samstag 

10.02.2023 Zeit: 19.00-21.00 + 11.02.2023 Zeit: 08.00-17.00 

Preis pro Person: Fr.150.-, inklusive Zertifikatsgebühren. 
Kursort: Feuerwehrmagazin Stutz, Lausen 

Anmeldung ab sofort möglich bei: www.samariter-lausen.ch/kurse/index
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PLASTIK 

IM GRÜNGUT 

MACHT DEN 

BODEN KRANK

HALTEN SIE GRÜNGUT SAUBER 
ES IST DIE QUELLE FÜR NEUEN, LEBENDIGEN BODEN

Kanton Basel-Landschaft, Amt für Umweltschutz und Energie | www.aue.bl.ch
Kanton Basel-Stadt, Amt für Umwelt und Energie | www.aue.bs.ch
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Wir bieten Ihnen folgende Produkte an:

Brennholz dürr ab Holzschopf

Buchen – Cheminéeholz geliefert franko Hausplatz per Ster CHF 225.00
(gesägt 33 cm, normal gespalten)
Auf Wunsch auch in anderen Längen (kürzere Masse mit Aufpreis).

Bestellungen sind bitte direkt an den Verarbeiter Heinz Plattner Tel. 079 407 97 78
oder über hsplattner@vtxmail.ch aufzugeben.

Verkauf von dürrem Brennholz in reduzierter Menge nur noch an unsere 
Stammkundschaft von Lausen

Die Energiekrise und der damit verbundene übermässige Einkauf von dürrem Brennholz hat 
auch unseren Lagerbestand im Holzschopf stark schrumpfen lassen. Seit Anfang Juni wurde fast 
die doppelte Jahresmenge aus dem Holzschopf verkauft. Deshalb kann nur noch die langjährige 
Stammkundschaft, in reduziertem Umfang, beliefert werden. 

Wir bitten um Verständnis für die notwendige, ausserordentliche Einschränkung.

KAFFEEMASCHINE?

Neue Adresse:

DETTWILER
GmbH

Kasernenstrasse 72, 4410 Liestal
Tel.: 061 922 18 66, Fax: 061 922 18 67
www.dettwiler-kafi.ch

Beratung, Service, Verkauf
und Reparaturen:
Saeco, Jura, Rotel, Siemens,
De Longhi und weitere

M. Tschopp Malergeschäft
Lausen

Tel./Fax 061 921 68 48 Hauptstrasse 47
Natel 079 344 84 58 info@maler-tschopp.ch

Kompetenz – die man sieht

Tapezierarbeiten
Fassaden
Um-Neubauten
Innenrenovationen
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Lausner Seniorentreff 
 

Dienstag, 31. Januar 2023, 14.30 Uhr im Gemeindesaal 
 

Programmänderung! 
 

Kurt Mohler aus Lausen zeigt seinen Film 
«Naturbeobachtungen in Lausen und Umgebung» 

 
Wir bitten um eine Anmeldung bis spätestens am 
Sonntag, 29. Januar, 19:00 Uhr!  

 

Anmeldungen: Regula Grauwiler, Tel. 061 921 56 11  
Abholdienst: Lisbeth Wallmeier, Tel. 061 921 07 12 

 

Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen. 
 

Das Lausner Seniorentreffteam freut sich auf viele Gäste. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRÜNE
GRUENE-BL.CH

GRÜN WÄHLEN

LISTE 7
NATALIE OBERHOLZER, LENA SCHENKER, LUKAS FLÜELER, 

FREDY DINKEL (BISHER), JIMMY KOCHUPARAMPIL, 

ERIKA EICHENBERGER (BISHER), MICHAEL DURRER,

ANITA BAUMGARTNER, CORINNE RUESCH SCHWEIZER
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Die Kundenmaurer

> Beratung und Planung
> Neu- und Umbauten
> Reparaturen und Renovationen
> Kundenmaurer / Kundengipser
> Plattenleger- und Natursteinarbeiten
> Fassaden, Verputz- und Dämmungen

> Betonsanierungen- und Bohrungen
> Kanalisationssanierungen
> Steinmauern aus Natur- und Kunststein
> Wasserschäden
> allg. Gebäudeunterhalt
> ökologisches Bauen

+41 61 911 95 22 
mail@spinnler-bau.ch 
www.spinnler-bau.ch

T 061 927 60 70
www.santech-ag.ch

SERVICEARBEITEN: 
NACHHALTIG UND 
FAIR

MULDENSERVICE 
Tel. 061 971 40 10
4452 Itingen
christentransport.ch

BOCK AUF NEUES? 
Wir schaffen muldenweise Platz.

Mulden von 1 bis 40m3

SWISS-SPRAYBRUSH
ROHRSERVICE AUS EINER HAND

ROHR-SERV ICE

INSPEKTION

REINIGUNG
SANIERUNG

AUS EINER HAND

BAHNHOFSTRASSE 6
CH-4415 LAUSEN

INFO@SWISS-SPRAYBRUSH.CH
SWISS-SPRAYBRUSH.CH

+41 76 803 44 15



Lausner Anzeiger · Freitag, 27. Januar 2023 · 02/2023 20

FORTSCHRITT 
FÜRS BASELBIET.

Kathrin Schweizer und Thomas Noack
in die Regierung

SP
LISTE 2

WIR
ERGREIFEN
PARTEI.www.sp-bl.ch/wahlen

Wahlkreis Liestal 
Landratswahlen
 12. Februar 2023

Tania Cucè
bisher Pascale 

Meschberger
bisher

Thomas Noack
bisher Jonas 

Bischofberger

Rafael Hunziker Rahel Mauch Francesca Rüedi Matthias Schäfer

Anja Weyeneth
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K U N D E N M A U R E R

w w w. r o g e r- b a u . c h 

Unterdorfstrasse 50

C H  -  4 4 1 5  L a u s e n

0 7 9  6 4 7  6 8  7 8

ROGER WÜST

Um- und Anbauten - Fassaden

Isolationen - Fliessböden - Plattenarbeiten

Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 • www.schneider-shs.ch

Badezimmer                       SpenglereiHeizungSanitär

Elektrisch für Sie da …

ELEKTRO S-CONNECT GMBH
Hauptstrasse 36
4415 Lausen
061 599 55 66
info@elektro-sconnect.ch
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Bieli
Bestattungen

Ein Familienunternehmen seit 1886
Inhaber Beat & Martin Burkart

In Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel: Tel. 061 481 11 59 
Wir sind 24 Stunden für Sie da.

www.bieli-bestattungen.ch

info@fahrschule-lausen.ch

Reparatur oder Ersatz Ihres Haushaltgeräts?
Wir bieten Ihnen einen fachkundigen Service.

SERVI TEC GmbH | www.servi-tec.ch | 061 923 91 21
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 HOLZBAU

 DACHSANIERUNG

 AUFSTOCKUNG

 FASSADEDÄMMUNG

 ELEMENTBAU

 DACHFENSTER

 TREPPENBAU

 INNENAUSBAU

DAS KLEINE, DYNAMISCHE TEAM FREUT SICH  
AUF IHREN ANRUF.

SCHÜTZ HOLZBAU  
BEDACHUNG AG
Kanalstrasse 7 • 4415 Lausen
061 921 77 22
info@schuetz-holzbau.ch
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Medizinische Notfallversorgung
Oberes Baselbiet

Telefonnummern der Gemeindeverwaltung

Hauptzentrale: 061 926 926 0 / Übrige, direkte Nummer 
(letzte Stelle): Gemeindeverwalter: 2, Leiter Fin an zen  
und Steuern: 3, Bereichsleiter Steuern: 4, Leiter Bau  
und Unterhalt: 6, Teamleiterin Soziale Dienste: 
061 926 92 75, Brunnenmeister: 079 407 97 05. 

Ausserhalb der Bürozeiten gibt der automatische  
Anrufbeantworter Auskunft.

Pikettdienst der Hauswarte während den Wochenenden: 
Tel. 061 926 20 12

Sprechstunden:

Gemeindepräsident: 
Peter Aerni, Winterhalde 7, Freitag, 17.15 bis 18.30 Uhr. 
Anmeldung erwünscht über Tel. P 061 922 09 92 

Brunnenmeister: 
Thomas Wiesner, Hauptstrasse 4a, 
4441 Thürnen, Tel. 079 407 97 05

 
Präsidentin Schulrat:
Simone Caramel, 076 565 05 88
schulrat@lausen.ch

Schulleitung Kindergarten und Primarschule Lausen
Urs Beyeler
Pascal Neukom 
Christine Vakili

Anmeldungen erwünscht über Tel. Schule 061 921 81 45 
oder per Mail: schulleitung@schule-lausen.ch

Evangelisch-reformiertes Pfarramt: 
Nach Vereinbarung – Pfarrer Daniel Meichtry, 
Bifangstrasse 2, 4415 Lausen
Tel: 061 508 35 07 | Mail: daniel.meichtry@ref-lausen.ch

Römisch-katholisches Pfarramt:  
Rheinstrasse 20 b, 4410 Liestal, nach Vereinbarung.  
Anmeldung erwünscht über Tel. Nr. 061 927 93 50,  
Pfarrhaus (Kontaktperson: Peter Messingschlager)

Im Notfall, was tun -  wenn Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist 

lebensbedrohliche Notfälle 144 oder 112 Sanitätsnotruf

nicht lebensbedrohliche Notfälle 061 261 15 15 MNZ - Stiftung 
   Medizinische  
   Notrufzentrale 

Spitex Lausen plus 

Spitex Lausen plus
Bettenachweg 4, 4415 Lausen

061 921 07 09
Mo - Fr 8 - 11, 14 - 16 h, Übrige Zeit Anrufbeantworter

Mahlzeitendienst Lieferung Montag - Freitag 

Regionaler Nachtdienst der Spitex - Notfallnummer nachts Medizinische Notrufzentrale 
061 261 15 15

info@spitex-lausenplus.ch 
www.spitex-lausenplus.ch 

Fahrdienst Frauenverein Lausen

Vermittlung, Information und Anmeldung: 
Telefon 077 461 66 22 Montag – Freitag 08.30 – 17.00 Uhr

Anlaufstelle Alters- und Pflegeregion Liestal

https://alters-und-pflegeregion-liestal.ch/


